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Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Anerkennung der 
Tätigkeit der Strafvollzugsbediensteten als Schwerarbeit

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass das Strafvollzugssystem einen historischen Wandel durchlebt,

B. in der Erwägung, dass die Erweiterung dazu veranlasst, diesem Wandel mit einem neuen 
Ansatz und nicht wieder mit der traditionellen Vorgehensweise zu begegnen, d.h. dass 
nicht nur die Rechte der Gefangenen, sondern auch die der Bediensteten bedacht werden 
müssen,

C. in der Erwägung, dass den Problemen im Hinblick auf die Neufestlegung der Rolle und 
des Berufsbildes der Bediensteten nach wie vor keine Beachtung geschenkt wird und dass 
diese häufig auf Vorfälle reagieren müssen, die auf organisatorische und strukturelle 
Mängel zurückzuführen sind,

D. in der Erwägung, dass der Beruf des Strafvollzugsbediensteten aus vielerlei Gründen als 
Schwerarbeit betrachtet und damit zwangsläufig in die in der Europäischen Union 
aufzustellende Liste der anstrengenden Tätigkeiten aufgenommen werden muss,

E. in der Erwägung, das eine Initiative eingeleitet werden muss, die politische, 
wirtschaftliche und administrative Kosten verursacht, die jedoch sowohl aus ethischen als 
auch aus solidarischen Gründen wie auch im Interesse eines besseren Funktionierens eines 
zu Unrecht unterschätzten Sektors mit enormer sozialer Relevanz in Kauf genommen 
werden müssen,

1. ersucht die Kommission, einen Legislativvorschlag vorzulegen, um die Bestimmungen 
über die Schwerarbeit unter Berücksichtigung von qualitativen und quantitativen Profilen 
(z.B. Bedeutung der ständigen Nachtarbeit und der Arbeit auf engem Raum) auch auf die 
Strafvollzugsbediensteten auszuweiten und um die Schwerarbeit entsprechend zu 
honorieren, nicht nur in Form von sozialer Absicherung, sondern auch in den Bereichen 
Logistik, Versicherungen, Ausbildung und Einrichtungen.


